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Allgemeine Geschäftsbedingungen des Veranstaltungsdienstes 
Conventions der WISTA Management GmbH 

– Stand: August 2025 – 
 

Abschnitt A 
 

 
I. Allgemeines, Geltungsbereich 
 

1. Diese Geschäftsbedingungen gelten für Verträge zwi-

schen dem Veranstaltungsdienst Conventions der WISTA 

Management GmbH (im Folgenden: Veranstaltungsdienst) 

und Kunden. Vertragspartner des Kunden ist die WISTA Ma-

nagement GmbH, Rudower Chaussee 17, 12489 Berlin. 

 

Bei Verträgen über die mietweise Überlassung von Veran-

staltungsräumen zur Durchführung von Veranstaltungen 

sowie für alle damit zusammenhängenden weiteren Leis-

tungen und Lieferungen gelten zusätzlich die Bestimmun-

gen des Abschnittes B. Bei Verträgen über die Veranstal-

tung von Touren (öffentliche Führungen und Gruppen- 

bzw. Einzelführungen) gelten zusätzlich die Bestimmun-

gen des Abschnittes C. 

 

2. Den Geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit 

widersprochen. Sie finden nur Anwendung, wenn dies vor-

her ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. 

 

3. Veröffentlichungen jeder Art, in denen auf den Veran-

staltungsort hingewiesen wird, sind dem Veranstaltungs-

dienst rechtzeitig vorher zur Kenntnisnahme zu übersen-

den. Sie bedürfen der Genehmigung durch den Veranstal-

tungsdienst. 

 

II. Vertragsschluss, Pflichten der Vertragspartner 
 

1. Der Vertrag kommt durch die Annahme des verbindli-

chen Antrags (bzw. verbindliche Reservierung / verbindli-

che Buchung) des Kunden durch den Veranstaltungsdienst 

zustande. Die Annahmeerklärung muss in Textform (z. B. 

E-Mail) erfolgen. 

 

2. Die vereinbarten Preise sind Nettopreise und werden 

zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer vereinbart. 

Ändert sich der Mehrwertsteuersatz zum Tage der Leis-

tungserbringung, so ändern sich die jeweils vereinbarten 

Preise entsprechend und der Veranstaltungsdienst ist be-

rechtigt, die Mehrwertsteuererhöhung nachzubelasten. 

 

3. Rechnungen des Veranstaltungsdienstes ohne Fällig-

keitsdatum sind binnen 14 Kalendertagen ab Datum der 

Rechnung ohne Abzug zahlbar, danach tritt Verzug ein. Für 

jede Mahnung nach Verzugseintritt hat der Kunde Mahn-

kosten in Höhe von € 5,00 an den Veranstaltungsdienst zu 

zahlen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist 

nicht ausgeschlossen. 

 

4. Der Veranstaltungsdienst ist berechtigt, eine Voraus-

zahlung bis zur Höhe des vertraglich vereinbarten Ge-

samtpreises für seine Leistungen und Auslagen sowie die 

Stellung angemessener Sicherheiten (z. B. Versicherun-

gen, Kautionen, Bürgschaften) zu fordern. 

 

5. Wird eine geforderte Vorauszahlung oder Sicherheit 

trotz Mahnung nicht geleistet, so ist der Veranstaltungs-

dienst zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Die Gel-

tendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausge-

schlossen. 

 

6. Der Kunde kann nur mit einer anerkannten oder 

rechtskräftigen Forderung gegenüber einer Forderung des 

Veranstaltungsdienstes aufrechnen oder mindern, es sei 

denn, die Forderung des Kunden und die Forderung des 

Veranstaltungsdienstes beruhen auf demselben rechtli-

chen Verhältnis. 

 

III. Rücktrittsrecht 
 

1. Sofern ein kostenfreies Rücktrittsrecht des Kunden in-

nerhalb einer bestimmten Frist schriftlich vereinbart 

wurde, ist der Veranstaltungsdienst in diesem Zeitraum 

seinerseits 

berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Die schriftliche 

Einräumung einer vertraglichen Option für den Kunden 

steht der Einräumung eines kostenfreien Rücktrittsrechts 

des Kunden gleich. 

 

2. Ferner ist der Veranstaltungsdienst berechtigt, aus 

sachlich gerechtfertigtem Grund vom Vertrag zurückzu-

treten insbesondere, wenn: 

 

• bei Vertragsschluss vom Kunden irreführende oder fal-

sche Angaben wesentlicher Tatsachen, z. B. des Kunden 

oder Zwecks, gemacht werden; 

 

• der Veranstaltungsdienst begründeten Anlass zu der 

Annahme hat, dass die Veranstaltung den reibungslosen 

Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das Ansehen des 

Veranstaltungsdienstes in der Öffentlichkeit gefährden 

kann, ohne dass dies der Sphäre des 
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Veranstaltungsdienstes zuzurechnen ist. 

 

Der Kunde ist verpflichtet, dem Veranstaltungsdienst un-

aufgefordert spätestens bei Vertragsabschluss darüber 

aufzuklären, ob die Veranstaltung aufgrund ihres politi-

schen, religiösen oder sonstigen Charakters geeignet ist, 

den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder 

das Ansehen des Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort 

Adlershof in der Öffentlichkeit zu gefährden. 

 

3. Bei berechtigtem Rücktritt des Veranstaltungsdienstes 

ist ein Anspruch des Kunden auf Schadensersatz oder Er-

satz von Aufwendungen ausgeschlossen. 

 

IV. Hausrecht 
 
Den Mitarbeitern und Beauftragten des Veranstaltungs-

diensts muss jederzeit Zutritt zu allen Räumen gewährt 

werden, sie üben gegenüber dem Kunden und neben dem 

Kunden gegenüber den Besuchern in Gebäuden und auf 

privatem Gelände das Hausrecht aus. 

 

V. Haftung, Verjährung 

 

1. Die Haftung des Veranstaltungsdienstes für leichte 

Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Schä-

den aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit und für Schäden aus der Verletzung vertrags-

wesentlicher Pflichten. Die Haftung im Fall der Verlet-

zung von wesentlichen Vertragspflichten wird auf den 

vertragstypisch vorhersehbaren Schaden begrenzt. We-

sentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung 

die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages über-

haupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die Ver-

tragspartner regelmäßig vertrauen dürfen. 

 

2. Sollten Störungen oder Mängel an den Leistungen des 

Veranstaltungsdienstes auftreten, wird der Veranstal-

tungsdienst bei Kenntnis oder auf unverzügliche Rüge des 

Kunden bemüht sein, für Abhilfe zu sorgen. Der Kunde ist 

verpflichtet, das ihm Zumutbare beizutragen, um die Stö-

rung zu beheben und einen möglichen Schaden gering zu 

halten. Im Übrigen ist der Kunde verpflichtet, der Veran-

staltungsdienst rechtzeitig auf die Möglichkeit der Entste-

hung eines außergewöhnlich hohen Schadens hinzuwei-

sen. 

 

3. Alle vertraglichen Ansprüche gegen den Veranstal-

tungsdienst verjähren grundsätzlich in einem Jahr ab dem 

gesetzlichen Verjährungsbeginn. Schadensersatzansprü-

che verjähren kenntnisunabhängig in fünf Jahren. Ent-

standene Schäden sind unverzüglich anzuzeigen. 

  

4. Soweit dem Kunden ein Stellplatz – auch gegen Entgelt 

– zur Verfügung gestellt wird, kommt dadurch kein Ver-

wahrungsvertrag zustande. Eine Überwachungspflicht sei-

tens des Veranstaltungsdienstes besteht nicht. Bei Abhan-

denkommen oder Beschädigung von abgestellten oder 

rangierten Fahrzeugen oder deren Inhalt haftet der Ver-

anstaltungsdienst nicht. 

 

5. Der Kunde haftet für alle Schäden an Gebäude oder 

Inventar, die durch seine Veranstaltungsteilnehmer bzw. -

besucher, Mitarbeiter und sonstige Dritte aus seinem Ver-

antwortungsbereich verursacht werden. 

 

VI. Sonstiges 
 

1. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 

zwischen dem Kunden und dem Veranstaltungsdienst ist 

der Sitz des Veranstaltungsdienstes. 

 

2. Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kauf-

rechts und des Kollisionsrechts ist ausgeschlossen. 

 

3. Sollte eine Regelung in diesen Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen unwirksam sein oder werden, so berührt dies 

nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen. 

 

4. Der Veranstaltungsdienst bearbeitet die personenbe-

zogenen Kunden- und Teilnehmerdaten unter Einhaltung 

der anwendbaren Datenschutzbestimmungen. Die Daten 

werden, falls erforderlich, in automatisiertem Verfahren 

erfasst, verarbeitet und genutzt. Eine Übermittlung der 

Daten an Dritte findet nicht statt. Mehr dazu: 

wista.de/datenschutz 
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Abschnitt B 

(gilt nur für Verträge über die mietweise Überlassung von Veranstaltungsräumen zur Durchführung von Veranstaltungen 

sowie für alle damit zusammenhängenden weiteren Leistungen und Lieferungen) 

 

 

I. Leistungen, Preise 
 

1. Sämtliche im Zusammenhang mit der Veranstaltung 

stehenden Leistungen (auch Leistungen Dritter, wie z. B. 

Catering) werden vom Kunden ausschließlich über den 

Veranstaltungsdienst gebucht. Der Kunde ist ohne schrift-

liche Zustimmung des Veranstaltungsdienstes nicht be-

rechtigt, Dritte mit dem Verkauf von Waren oder Erbrin-

gung von Dienstleistungen in den Veranstaltungsräumen 

zu beauftragen. 

 

2. Der Kunde ist verpflichtet, für die vertraglich verein-

barten und für weitere in Anspruch genommene Leistun-

gen – auch seiner Veranstaltungsteilnehmer – die verein-

barten bzw. üblichen Preise des Veranstaltungsdienstes zu 

zahlen. Er haftet für die Bezahlung sämtlicher von den 

Veranstaltungsteilnehmern in Anspruch genommenen 

Leistungen sowie für die von diesen verursachten Kosten. 

Dies gilt auch für die von ihm veranlassten Leistungen, 

Kosten und Auslagen des Veranstaltungsdienstes an 

Dritte. 

 

3. Die beim Veranstaltungsdienst gebuchten Leistungen 

sind als Gesamtpaket zu verstehen. Sofern der Kunde 

während der Veranstaltung die mit dem Veranstaltungs-

dienst vereinbarten Leistungen ganz oder teilweise nicht 

in Anspruch nimmt, ist er dennoch zur Zahlung der ver-

einbarten Preise verpflichtet, jedoch abzüglich der ihm 

vom Veranstaltungsdienst mitzuteilenden etwa ersparten 

Aufwendungen. 

 

4. Verschieben sich die vereinbarten Anfangs- oder 

Schlusszeiten der Veranstaltung, so ist der Kunde ver-

pflichtet, sämtliche hierdurch entstehenden Kosten, ins-

besondere die zusätzliche Leistungsbereitschaft des Ver-

anstaltungsdienstes oder der von ihm beauftragten Perso-

nen zu tragen, es sei denn, die Verschiebung ist durch den 

Veranstaltungsdienst verschuldet. Weitergehende Scha-

denersatzansprüche des Veranstaltungsdienstes bleiben 

dadurch unberührt. 

 

II. Stornierung 
 

Eine kostenfreie Stornierung des Vertrages ist schriftlich 

bis 121 Kalendertage vor Veranstaltungsbeginn gegenüber 

dem Veranstaltungsdienst zu erklären. Nach Ablauf der 

Frist ist der Veranstaltungsdienst berechtigt, die nachfol-

genden Stornopauschalen zu verlangen, soweit die Stor-

nierung nicht durch ein vertragswidriges Verhalten des 

Veranstaltungsdienstes veranlasst ist. Daneben hat der 

Kunde die Kosten für die im Vertrag separat ausgewiese-

nen Leistungen Dritter zu zahlen, die der Veranstaltungs-

dienst den Kunden gebucht hat. Dem Kunden bleibt der 

Nachweis unbenommen, dass dem Veranstaltungsdienst 

Kosten bzw. Auslagen überhaupt nicht entstanden oder 

dass diese wesentlich niedriger als die Stornopauschale 

sind. 

 

Stornopauschalen: 

 

Bei einer Stornierung vor Veranstaltungsbeginn ab: 

• 120 Tage bis 90 Tage vor der Veranstaltung: 

25% der Kosten für Raumanmietung; 

• 89 Tage bis 60 Tage vor der Veranstaltung: 

50% der Kosten für Raumanmietung; 

• 59 Tage bis 36 Tage vor der Veranstaltung: 

75% der Kosten für Raumanmietung; 

• 35 Tage vor der Veranstaltung: 

100% der Kosten für Raumanmietung + 50% der zu er-

wartenden Umsätze bei Technik, Catering und sonsti-

gen Services, mindestens jedoch die hierfür dem Ver-

anstaltungsdienst bereits entstandenen Kosten; 

• 14 Tage vor der Veranstaltung: 

100% der Kosten für Raumanmietung und der zu erwar-

tenden Umsätze bei Technik, Catering und sonstigen 

Services. 

 

III. Nutzungsbedingungen, Verkehrssicherungspflicht, 
Hausrecht, Werbung 
 

1. Rauchen ist grundsätzlich in allen Räumen des Veran-

staltungsdienstes untersagt. Ausnahmen bedürfen einer 

vorherigen schriftlichen Vereinbarung. 

 

2. Tiere dürfen, mit Ausnahme von Blindenhunden, nicht 

zu Veranstaltungen mitgenommen werden. 

 

3. Dem Kunden ist bekannt, dass zeitgleich auch noch an-

dere Veranstaltungen im selben Gebäude stattfinden kön-

nen; er erkennt dies als vertragsgemäß an. 

 

4. Der Kunde übernimmt für die gesamte Nutzungsdauer 

der überlassenen Räume die Verkehrssicherungspflicht. 

 

5. Das Anbringen von Werbematerialien an oder in den 

Veranstaltungsräumen bzw. das Benageln und Bekleben 

von Wänden sowie das Anbringen von Transparenten ist 

nur mit schriftlicher Zustimmung des 
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Veranstaltungsdienstes und nur an den vereinbarten Stel-

len erlaubt. Einbauten, Umbauten oder Veränderungen 

der vorhandenen Einrichtung durch den Kunden sind ohne 

schriftliche Zustimmung nicht gestattet. 

 

6. Die Gebrauchsüberlassung von vertragsgegenständli-

chen Räumen an Dritte, die Unter- oder Weitervermie-

tung der überlassenen Räume und/oder Flächen sowie die 

Einladung zu und die Durchführung von Vorstellungsge-

sprächen, Verkaufs- oder ähnlichen Veranstaltungen be-

darf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Veran-

staltungsdienstes. Verweigert der Veranstaltungsdienst 

die Erlaubnis, so hat der Kunde kein Recht zur Kündigung 

des Vertrages. 

 

IV. Technische Einrichtungen und Anschlüsse, Einhaltung 
von Vorschriften, mitgebrachte Sachen 
 

1. Soweit der Veranstaltungsdienst für den Kunden auf 

dessen Veranlassung technische und sonstige Einrichtun-

gen von Dritten beschafft, handelt er im Namen, in Voll-

macht und auf Rechnung des Kunden. Der Kunde haftet 

für die pflegliche Behandlung, die sachgerechte Bedie-

nung und die ordnungsgemäße Rückgabe, auch von Veran-

staltungsdiensteigenen Anlagen. Er stellt den Veranstal-

tungsdienst von allen Ansprüchen Dritter aus der Überlas-

sung dieser Einrichtungen frei. 

 

2. Die Verwendung von eigenen elektrischen Anlagen des 

Kunden unter Nutzung des Stromnetzes des Veranstal-

tungsdienstes bedarf dessen schriftlicher Zustimmung. 

Durch die Verwendung dieser Anlagen auftretende Störun-

gen oder Beschädigungen an den Einrichtungen des Ver-

anstaltungsdienstes gehen zu Lasten des Kunden, soweit 

der Veranstaltungsdienst diese nicht zu vertreten hat. Die 

durch die Verwendung entstehenden Stromkosten darf 

der Veranstaltungsdienst pauschal erfassen und berech-

nen. 

 

3. Der Kunde ist nur mit schriftlicher Zustimmung des 

Veranstaltungsdienstes berechtigt, eigene Telefon-, Tele-

fax- und Datenübertragungseinrichtungen zu benutzen. 

Dafür kann der Veranstaltungsdienst eine Anschlussgebühr 

verlangen. 

 

4. Für die Veranstaltung notwendige behördliche Erlaub-

nisse, Auflagen und Genehmigungen hat sich der Kunde 

rechtzeitig auf eigene Kosten zu verschaffen. Ihm obliegt 

die Einhaltung öffentlich-rechtlicher Auflagen und sonsti-

ger Vorschriften, insbesondere die Einhaltung von feuer-

polizeilichen Vorschriften, der Bestimmungen des Lärm-

schutzes, des Jugendschutzes, u. a. sowie die Zahlung von 

GEMA-Gebühren. 
 

5. Sämtliche Feuermelder, Hydranten, Rauchklappen, 

elektrische Verteilungs- und Schaltkabel, Fernsprechver-

teiler, Zu- und Abluftöffnungen sowie Fluchtwege müssen 

unbedingt frei und unverstellt bleiben. 

 

6. Mitgebrachtes Dekorationsmaterial hat den brand-

schutztechnischen Anforderungen zu entsprechen. Der 

Veranstaltungsdienst ist berechtigt, hierfür einen behörd-

lichen Nachweis zu verlangen. Erfolgt ein solcher Nach-

weis nicht, so ist der Veranstaltungsdienst berechtigt, be-

reits eingebrachtes Dekorationsmaterial auf Kosten des 

Kunden zu entfernen bzw. die Anbringung zu untersagen. 

Wegen möglicher Beschädigungen sind die Aufstellung und 

Anbringung von Dekorationsmaterial vorher mit dem Ver-

anstaltungsdienst abzustimmen. 

 

7. Mitgebrachte Ausstellungs- oder sonstige Gegenstände 

sind nach Ende der Veranstaltung unverzüglich zu entfer-

nen. Unterlässt der Kunde dies, darf der Veranstaltungs-

dienst die Entfernung und Lagerung zu Lasten des Kunden 

vornehmen. Verbleiben die Gegenstände im Veranstal-

tungsraum, kann der Veranstaltungsdienst für die Dauer 

des Verbleibs eine Nutzungsentschädigung in Höhe des 

vereinbarten Mietzinses für den betreffenden Raum zu-

züglich etwaigem Schadenersatz und Verwaltungskosten-

ersatz berechnen. Dem Kunden steht der Nachweis frei, 

dass der Veranstaltungsdienst geltend gemachte Anspruch 

nicht oder nicht in der geforderten Höhe entstanden ist. 

 

8. Sonstige zurückgebliebene Gegenstände der Veran-

staltungsteilnehmer werden nur auf Verlangen, Risiko und 

Kosten des betreffenden Teilnehmers nachgesandt. Der 

Veranstaltungsdienst bewahrt solche Sachen 3 Monate 

auf; danach werden die Sachen, sofern ein erkennbarer 

Wert besteht, dem lokalen Fundbüro übergeben. Die Kos-

ten der Verwahrung hat der Kunde zu tragen. Soweit kein 

erkennbarer Wert besteht, behält sich der Veranstal-

tungsdienst eine Vernichtung der Gegenstände auf Kosten 

des Kunden nach Ablauf der Frist vor. 

 

9. Verpackungsmaterial, das in Zusammenhang mit der 

Belieferung der Veranstaltung durch den Kunden oder 

nach der Veranstaltung vom Kunden entsorgt werden. 

Sollte der Kunde Verpackungsmaterial in Veranstaltungs-

räumen zurücklassen, ist der Veranstaltungsdienst zur 

Entsorgung auf Kosten des Kunden berechtigt. 

 

10. Mitgeführte Ausstellungs- oder sonstige – auch persön-

liche – Gegenstände des Kunden oder seiner Gäste befin-

den sich auf Gefahr des Kunden in den Veranstaltungsräu-

men. Durch die Mitführung solcher Gegenstände kommt 

kein Verwahrungsvertrag mit dem Veranstaltungsdienst 

zustande. 
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Abschnitt C 

(gilt nur für Verträge über die Veranstaltung von Touren / öffentlichen Führungen und Gruppen- bzw. Einzelführungen) 

 

 

I. Teilnahmevoraussetzungen, Verhaltensregeln 
 

1. Die Touren und Führungen finden ausschließlich im an-

gegebenen Zeitraum statt, Verspätungen von Kunden füh-

ren zu einer entsprechenden Verkürzung der Gesamt-

dauer der Tour. Wir bitten daher um rechtzeitiges Erschei-

nen zur angemeldeten Tour (mindestens 5 Minuten vor Be-

ginn der Veranstaltung). Zu Beginn jeder Tour findet eine 

obligatorische Sicherheitsbelehrung der Kunden statt. 

Eine Teilnahme an der Tour ohne Sicherheitsbelehrung ist 

nicht möglich; gezahlte Eintrittspreise werden im Falle 

der Versäumnis der Sicherheitsbelehrung nicht zurückge-

zahlt. 

 

2. Die Touren sind im Allgemeinen nicht barrierefrei. Es 

herrscht ein generelles Rauchverbot in den Gebäuden. 

Das Fotografieren und Filmen innerhalb der besichtigten 

Gebäude sind nur erlaubt, wenn das Bildmaterial aus-

schließlich für private, nicht kommerzielle Zwecke ge-

nutzt und nicht veröffentlicht wird. 

 

3. Für bestimmte Veranstaltungen gelten besondere An-

forderungen an Kunden wie z. B. Altersbeschränkungen 

oder besondere Anforderungen an die Bekleidung bzw. die 

Ausrüstung. Diese Anforderungen werden vom Veranstal-

tungsdienst rechtzeitig bekannt gegeben. Der Veranstal-

tungsdienst kann Kunden, die diese besonderen Anforde-

rungen nicht erfüllen, von der Teilnahme an der Tour aus-

schließen. 

 

4. In Einzelfällen macht der Eigentümer oder Besitzer ei-

ner Anlage den Zutritt davon abhängig, dass eine „Haf-

tungsverzichtserklärung“ abgegeben bzw. ein Haftungs-

ausschluss vereinbart wird. Der Kunde hat in diesem Fall 

keinen Anspruch darauf, die Anlage ohne Abgabe dieser 

Erklärung zu betreten. 

 

5. Der Veranstaltungsdienst hat das Recht, Kunden aus 

wichtigem Grund von der weiteren Teilnahme an der Tour 

auszuschließen, besondere, wenn diese: 

 

• die ordentliche Durchführung der Veranstaltung stören 

oder behindern oder andere Personen gefährden; 

 

• verfassungsfeindliche Äußerungen aufstellen oder 

Handlungen durchführen oder verfassungsfeindliche Sym-

bole verwenden; 

  

• erkennbar unter dem Einfluss von berauschenden Mit-

teln stehen; 

 

• den Anweisungen des Veranstaltungsdienstes zuwider-

handeln. 

 

Der Ausschluss von der weiteren Teilnahme soll nach Mög-

lichkeit erst dann erfolgen, wenn der Kunde einmal abge-

mahnt worden ist. Eine Erstattung der bezahlten Eintritts-

karten/Preise findet im Falle eines Ausschlusses nicht 

statt. 

 

II. Änderungen der Teilnehmerzahl 
 

Abweichungen der angemeldeten und gebuchten Teilneh-

merzahl sind bis spätestens 14 Tage vor Veranstaltung 

schriftlich oder per E-Mail anzumelden. Personenzahlän-

derungen von mehr als 10% (Reduzierung oder Erhöhung), 

bis 2 Werktage vor Veranstaltung, müssen als Vertragsän-

derung mitgeteilt und vom Veranstaltungsdienst bestätigt 

werden. Eine Preisänderung bleibt in beiden Fällen vor-

behalten. 

 

III. Rücktritt, Stornierung 
 

1. Der Veranstaltungsdienst hat das Recht, vom Vertrag 

zurückzutreten, wenn die Sicherheit von Kunden nicht ge-

währleistet werden kann oder wenn die Mindestteilneh-

merzahl bei öffentlichen Veranstaltungen von 5 Personen 

bzw. bei anderen Veranstaltungen von 7 Personen nicht 

erreicht wird. Bereits gezahlte Preise werden an den Kun-

den erstattet. 

 

2. Eine kostenfreie Stornierung des Vertrages durch den 

Kunden ist bis 10 Tage vor Tourbeginn möglich. Nach Ab-

lauf dieser Frist hat der Kunde alle beauftragten Leistun-

gen zu bezahlen. Dem Kunden bleibt der Nachweis unbe-

nommen, dass dem Veranstaltungsdienst Kosten bzw. Aus-

lagen überhaupt nicht entstanden oder dass diese we-

sentlich niedriger als der Preis für die vereinbarten Leis-

tungen sind 

 


